


FAQ für Klimaschutz-Plus Teil 2 – Tabellenübersicht
	Was ist Klimaschutz-Plus Teil 2?
	Ein Förderprogramm für strategische Maßnahmen zur Erreichung einer netto-treibhausgasneutralen Kommunalverwaltung und zum Klimaschutz in der Gesamtkommune.

	Worin unterscheidet sich Teil 2 von Teil 1?
	Teil 1 fördert Investitionen in die Gebäudesanierung. 
Teil 2 ergänzt dies strategisch durch Beratungen, Managementinstrumente und Klimakommunikation.

	Wer kann Fördermittel beantragen?
	Kommunen in Baden-Württemberg sowie rechtlich unselbstständige Zusammenschlüsse von Kommunen ohne Beteiligung Dritter. Eine Kommune übernimmt bei Zusammenschlüssen die Federführung und Abwicklung mit der L-Bank. Bei der Antragstellung ist zu bestätigen, dass die Zusammenarbeit schriftlich vereinbart wurde.
Für die Weiterleitung liefert die L-Bank entsprechende Informationen und Vorgaben mit dem Bewilligungsbescheid.
Im Übrigen ist eine Weitergabe der Mittel nicht zulässig.

	Welche Voraussetzungen gelten?
	Abgabe der unterstützenden Erklärung zum Klimapakt Baden-Württemberg mit dem Ziel, bis spätestens 2040 
eine klimaneutrale Kommunalverwaltung zu erreichen.

Gefördert werden zudem nur Maßnahmen, in deren Bereichen die Kommunen nicht wirtschaftlich und folglich nicht als Unternehmen im Sinne des EU-Beihilferechts tätig sind. Weitere Informationen dazu, was dies mit Blick auf unterschiedliche Gebäudetypen bedeutet, finden Sie hier.

	Wie ist nachzuweisen, dass die unterstützende Erklärung zum Klimapakt eingereicht wurde?
	Im online-Antragsverfahren ist zu bestätigen, dass die Kommune die unterstützende Erklärung zum Klimapakt Baden-Württemberg eingereicht hat und das Ziel formuliert hat, bis spätestens 2040 eine klimaneutrale Kommunalverwaltung zu erreichen. Die L-Bank kann zudem einen Nachweis anfordern, dieser kann durch Einreichen der unterschriebenen unterstützenden Erklärung erfolgen.

	Können die Fördermittel mit anderen Programmen kombiniert werden?
	Nein, andere Fördermittel für denselben Zuwendungszweck dürfen nicht in Anspruch genommen werden.

	Wann ist der Maßnahmenbeginn möglich?
	Zuwendungen dürfen nur für solche Vorhaben bewilligt werden, die noch nicht begonnen wurden.
Ein vorzeitiger Maßnahmenbeginn (also z.B. direkt nach Antragstellung) ist nicht zulässig.


	Was gilt als Maßnahmenbeginn?
	Der Abschluss eines Liefer- oder Leistungsvertrags.

	Wie läuft das Antragsverfahren?
	Antragstellung online bei der L-Bank über den Formularassistenten

Frist: bis 31.12.2026 oder so lange Mittel verfügbar.
Bei vorzeitiger Mittelausschöpfung kann es zur Schließung des Programmes oder einzelner Fördertatbestände kommen. 

Es werden nur vollständige Anträge berücksichtigt, bei denen der Maßnahmenbeginn innerhalb von zwölf Monaten geplant ist.

	Wie funktioniert der Verwendungsnachweis?
	Vereinfachter Nachweis: 
Erklärung der zweckentsprechenden Verwendung und Mitteilung der angefallenen Ausgaben sowie Gesamtausgaben genügen.
Ein Vordruck zum Verwendungsnachweis wird seitens der L-Bank bereitgestellt (Link folgt).

	Was wird gefördert?
	· Externe Bilanzierung von Treibhausgasemissionen in der Gesamtkommune nach BISKO-Standard (z. B. mittels BICO2BW)
· Gebäudesteckbriefe zur Erstellung einer kommunalen Gebäudesanierungsstrategie
· Kommunales Energiemanagement 
· Prozessmanagementinstrument für eine netto-treibhausgasneutrale Kommunalverwaltung 
· Qualitätsmanagementverfahren mit Klimaschutzbezug
· Entwicklung und Anbahnung von Projekten im Bereich der netto-treibhausgasneutralen Kommunalverwaltung
· Kommunikation zwischen Kommune und Bürgerschaft

	Was umfasst der Fördertatbestand „Bilanzierung von Treibhausgasemissionen in der Gesamtkommune“?
	Extern erstellte Energie- und THG-Bilanzen für die Gesamtkommune nach BISKO-Standard mit Hilfe von EDV-Instrumenten wie zum Beispiel BICO2BW.

Eine wiederholte Antragstellung ist möglich. Sobald der Bewilligungszeitraum abgeschlossen ist, kann ein neuer Antrag gestellt werden.

75 % des Tagessatzes einer ext. Beratung (brutto), max. 750 €/Tag, für 2 - 6 Tage; keine parallele Bundesförderung zulässig.

	Was umfasst der Fördertatbestand „Gebäudesteckbriefe zur Erstellung einer kommunalen Gebäudesanierungsstrategie“?
	Erstellung standardisierter Steckbriefe (Kriterien siehe VwV 2.2.2) für kommunale Gebäude als Basis einer Sanierungsstrategie. Die Überführung der Steckbriefe in eine Sanierungsstrategie ist Fördervoraussetzung.

Hier finden Sie ein geeignetes kostenfreies Tool.

Da die Bagatellgrenze bei Klimaschutz-Plus bei 3.000 € liegt, müssen mindestens zehn Steckbriefe (ggf. im Zusammenschluss) beantragt werden.

300 € pro Gebäude; mindestens zehn Steckbriefe; Fördersumme 3.000 - 50.000 €; mindestens 60 % des Gebäudebestands (Anzahl kommunaler Gebäude[footnoteRef:1]) müssen erfasst sein. Bestehende Steckbriefe (o. ä.) dürfen auf die 60 % angerechnet werden. Außerdem müssen die Steckbriefe in eine Sanierungsstrategie einfließen. [1:  Kommunale Gebäude sind Gebäude, in denen die Kommunen im Sinne des Beihilferechts keine wirtschaftliche Tätigkeit ausüben.] 


Die Fördervoraussetzung von 60 % des Gebäudebestandes bei den Gebäudesteckbriefen ist bei kommunalen Zusammenschlüssen für jede Kommune einzuhalten. 

	Was umfasst der Fördertatbestand „Kommunales Energiemanagement“?
	Beratung zur erstmaligen Einführung und dem erstmaligen Betrieb eines KEM, inkl. Jahresbericht, Controlling, Dienstanweisung und Optimierung des Anlagenbetriebs. Die Förderinhalte werden beispielsweise durch das Erreichen der Qualitätsstufe „Basis“ von Kom.EMS classic erreicht. Sachkosten für Software, Zähler usw. sind nicht förderfähig.

Eine Wiederholung der Förderung ist nicht möglich, da es sich bei KEM um eine Daueraufgabe handelt, die sich nach einer Anstoßförderung selbst tragen soll. 
Kommunen, die sich in einem bestehenden KEM-Prozess befinden, können somit keine weitere Beratung gefördert bekommen.

75 % des Tagessatzes einer ext. Beratung (brutto), max. 750 €/Tag für 7 - 30 Tage; zusätzlich 1.000 € für ein externes Audit.

	Was umfasst der Fördertatbestand „Prozessmanagement-instrument für eine netto-treibhausgasneutrale Kommunalverwaltung“?
	Aufbau eines Prozessmanagementsystems zur THG-Reduktion in allen kommunalen Handlungsfeldern. Die Förderinhalte werden beispielsweise durch das Erreichen der Qualitätsstufe „Start“ von Kom.EMS zero erreicht.

Die Förderung ist mit einer vorangegangenen Förderung für Beauftragte für eine klimaneutrale Kommunalverwaltung vereinbar, sofern die geförderten Beratertage für zusätzliche Leistungen über die Tätigkeiten der Beauftragten hinaus genutzt werden.

75 % des Tagessatzes einer ext. Beratung, max. 750 €/Tag für 7 - 30 Tage; zusätzlich 2.000 € für ein Audit.

	Was umfasst der Fördertatbestand „Qualitätsmanagementver-fahren mit Klimaschutzbezug“?

	Teilnahme an QM-Verfahren mit Klimaschutzbezug (Klimaschutz-Systemen), die die Minderung von THG-Emissionen in der Gesamtkommune zum Ziel haben, inkl. externer Beratung.

Die Förderung kann einmalig für dasselbe Managementsystem wiederholt bzw. für einen einmaligen Wechsel des Systems verwendet werden.

75 % des Tagessatzes einer ext. Beratung (brutto), max. 750 €/Tag für 7 – max. 16 Tage; bis zu 3.000 € für ein Audit.

	Was umfasst der Fördertatbestand „Entwicklung und Anbahnung von Projekten im Bereich der netto-treibhausgasneutralen Kommunalverwaltung“?
	Beratung zu Sanierungsvorhaben, Abwärme-/Umweltwärmenutzung oder Contracting für kommunale Gebäude (z. B. Vorbereitung von Ausschreibungen/Machbarkeitsstudien/Planungsaufträgen, Unterstützung bei der Antragstellung für Förderprogramme, Wirtschaftlichkeitsvergleich zwischen Contracting und Eigenlösung). Es muss ein klarer Umsetzungsbezug gegeben sein. Reine Infoveranstaltungen zu einschlägigen Themen sind nicht förderfähig.

Die Förderung ist projektbezogen. Damit ist also auch denkbar, dass Kommunen mehrere unterschiedliche Projekte beantragen. Für jedes Projekt ist die genaue Bezeichnung aufzunehmen, die Anzahl der Beratertage und der Tagessatz anzugeben und jeweils ein eigener Antrag über den Antragsassistenten zu stellen.

75 % des Tagessatzes einer ext. Beratung (brutto), max. 750 €/Tag; maximal 50.000 € Zuschuss.

	Was umfasst der Fördertatbestand „Kommunikation zwischen Kommune und Bürgerschaft“?
	Kommunikationskonzepte und Umsetzung von Info- und Beteiligungsformaten. Zuwendungsfähig sind Sachausgaben sowie externe Dienstleistungen, für Konzept oder Durchführung von Maßnahmen/Formaten.

80 % Zuschuss, mindestens 2.000 €, maximal 5.000 €; 
je 24 Monate ein Antrag für Konzept bzw. Maßnahmen
oder zwei Anträge für unterschiedliche Kommunikationsmaßnahmen.

	Wo gibt es weitere Informationen?
	Fördermittelgeber: Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg
https://um.baden-wuerttemberg.de/de/presse-service/foerderprogramme/klima/klimaschutz-plus https://um.baden-wuerttemberg.de/klimaschutz-plus
E-Mail: klimaschutz-plus@um.bwl.de

Bewilligungsstelle: L-Bank 
https://www.l-bank.de/produkte/finanzhilfen/klimaschutz-plus-2025.html
E-Mail: Klimaschutz-Plus@l-bank.de

Fachliche Auskunft: KEA Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg GmbH
E-Mail: klimaschutz-plus@kea-bw.de






